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5. Satzung der Gemeinde Ottendorf-Okrilla Äber Erlaubnisse und GebÄhren fÄr Sondernutzungen 
der Åffentlichen StraÇen und VerkehrsflÉchen (Sondernutzungssatzung) 2010

Aufgrund des � 4 der Gemeindeordnung f�r den Freistaat Sachsen (S�chsGemO) i. V. m. den �� 18 und 21 des Stra-
�engesetzes f�r den Freistaat Sachsen (S�chsStrG), des � 2 des S�chsischen Kommunalabgabengesetzes (S�chsKAG) 
sowie des � 8 des Bundesfernstra�engesetzes (FStrG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Gemeinderat von 
Ottendorf-Okrilla mit Beschluss-Nr. GR 067/2010 am 18.10.2010 folgende Satzung beschlossen:

Ñ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Satzung regelt die Sondernutzungen f�r Gemeindestra�en einschlie�lich aller sonstigen �ffentli-
chen Stra�en, Verkehrsfl�chen, Wege und Pl�tze sowie f�r Ortsdurchfahrten von �bergeordneten Stra�en im 
Gebiet der Gemeinde Ottendorf-Okrilla und die Geb�hrenerhebung f�r die Sondernutzung.
(2) Zu den �ffentlichen Verkehrsfl�chen geh�ren insbesondere der Stra�enk�rper, der Luftraum �ber dem 
Stra�enk�rper, das Zubeh�r und die Nebenanlagen, entsprechend � 2 Abs. 2 S�chsStrG und � 1 Abs. 4 
FStrG.

Ñ 2 Sondernutzungen
(1) Eine Sondernutzung liegt vor, wenn die �ffentlichen Stra�en im Sinne des � 1 dieser Satzung �ber den 
Gemeingebrauch hinaus genutzt werden. Jegliche Sondernutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaub-
nis der Gemeinde, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt. 
(2) Die Sondernutzung darf erst nach Erteilung der Sondernutzungserlaubnis und nach Vorliegen anderer 
erforderlicher Genehmigungen und/oder Erlaubnisse ausge�bt werden. Soweit die Gemeinde nicht Stra�en-
baulasttr�ger ist, darf die Erlaubnis nur mit Zustimmung der jeweiligen Stra�enbaubeh�rde erteilt werden.
(3) Der vorherigen schriftlichen Erlaubnis bed�rfen auch die Erweiterung oder �nderung der Sondernutzung.
(4) Die Einr�umung von Rechten zur Benutzung der Stra�e richtet sich nach b�rgerlichem Recht, wenn die 
Benutzung den Gemeingebrauch nicht beeintr�chtigt, wobei eine vor�bergehende Beeintr�chtigung f�r Zwe-
cke der �ffentlichen Versorgung au�er Betracht bleibt (�23 Abs. 1 S�chsStrG und � 8 Abs. 10 FStrG).

Ñ 3 Erlaubnispflichtige Sondernutzungen
(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind insbesondere:

1. das Aufstellen von Tischen und St�hlen auf dem Gehweg vor Gastst�tten und anderen �ffentlichen 
Fl�chen nach � 1 dieser Satzung sowie dekoratives oder abgrenzendes Zubeh�r,

2. ambulanter Handel, wie z. B. das Aufstellen von Imbissst�nden, sonstigen Verkaufsst�nden, Zelten 
und �hnlichen Anlagen zum Zwecke des Verkaufs von Waren, Speisen und Leistungen, einschlie�lich 
dekorativem oder abgrenzenden Zubeh�r, das Halten und Parken von Fahrzeugen zum Zwecke des 
Verkaufs von im Fahrzeug mitgef�hrten Waren (rollende L�den),

3. in den Stra�enraum mehr als nur geringf�gig (mehr als 20 cm) hineinragende Teile baulicher Anlagen, 
wie insbesondere Sonnenschutzd�cher (Markisen), Vord�cher und Verblendmauern, wenn sie nicht in 
den Verkehrsraum der Fahrbahn hineinragen oder diesen beeintr�chtigen, sie m�ssen daher mindestens 
2,50 m �ber dem Gehweg und in einem seitlichen Abstand von mindestens 0,75 m zur Fahrbahn en-
den,

4. das Aufgraben des Stra�enk�rpers,
5. die vor�bergehende Herstellung von Gehweg�berfahrten oder andere Grundst�ckszufahrten mit mehr 

als 5 Meter Breite bei Bauma�nahmen (Baustellenzufahrten),
6. Baustelleneinrichtungen, Ger�ste, Schutt, Lagerung von Material und Gegenst�nden,
7. Infost�nde sowie das Verteilen von Werbeschriften von Tischen oder St�nden aus,
8. das Aufstellen von Werbeelementen einschlie�lich Hinweisschildern,
9. Werbung f�r politische Parteien, Organisationen, W�hlervereinigungen, soweit sie mit Plakaten, St�n-

den oder �hnlichen sperrigen Anlagen durchgef�hrt wird,
10. Plakatierung im �ffentlichen Stra�enraum, Werbung f�r Veranstaltungen (Veranstaltungen im Sinne 

dieser Satzung sind grunds�tzlich jedermann zug�ngliche Zusammenk�nfte einer gr��eren Anzahl von
Personen, wobei es nicht darauf ankommt, ob ein Entgelt daf�r erhoben wird; hierzu z�hlen insbeson-
dere: Diskotheken, Tanzveranstaltungen, Konzerte, Auff�hrungen, Messen, M�rkte),

11. das Aufstellen von Warenautomaten und Warenst�ndern, Au�enverk�ufe,
12. das Aufstellen von Blumenschalen und anderen dekorativen Elementen,
13. das Aufstellen von Fahrradst�ndern und die Errichtung von Fahrradabstellanlagen,
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14. die gegenst�ndliche Inanspruchnahme des Luftraumes bis zu einer H�he von 5 m oberhalb der Fahr-
bahn und einer H�he bis zu 3 m oberhalb der �brigen Verkehrsfl�che sowie die Sperrung einer Stra�e 
bzw. eines Teiles dieser,

15. �berspannungen durch Seile, Lichterketten, Rohre, Leitungen und Br�cken,
16. Aufstellung von Containern,
17. Abstellen von Abfallbeh�ltern f�r h�usliche Abf�lle �ber die �blichen Zeiten der Leerung (einen Tag 

vor bzw. Tag der Leerung) hinaus,
18. das �ber die Vorschriften der Stra�enverkehrsordnung hinausgehende Fahren, Halten und Parken 

durch Kraftfahrzeuge auf �ffentlichen Stra�en, Gehwegen und Pl�tzen,
19. das Halten und Parken von Fahrzeugen und Anh�ngern zum Zwecke der Vermietung, des Verkaufs 

oder der Werbung.
(2) Die Anlage neuer und die �nderung bestehender Zufahrten und Zug�nge zu Staats-, Kreis- und Bundes-
stra�en au�erhalb der zur Erschlie�ung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt sowie zu Gemeindeverbin-
dungsstra�en au�erhalb der geschlossenen Ortslage gelten gem�� � 22 Abs. 1 S�chsStrG und � 8 a FStrG als
Sondernutzung.

Ñ 4 ErlaubnisantrÉge
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf schriftlichen Antrag erteilt. Der Erlaubnisantrag ist unter An-
gabe von Art, Ort, Dauer und in Anspruch genommener Fl�che innerhalb eines Monats vor der beabsichtig-
ten Aus�bung der Sondernutzung bei der Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla rechtzeitig zu stellen. Dem 
Antrag sind weiterhin aktuelle Lagepl�ne, Erl�uterungen durch Zeichnung und textliche Beschreibung oder 
in sonstig geeigneter Weise, erforderlichenfalls sonstige Zustimmungserkl�rungen und Gewerbeunterlagen 
beizuf�gen.
(2) Die Erlaubnis f�r Aufgrabungen ist innerhalb einer angemessenen Frist, sp�testens zwei Wochen vor 
Beginn der Arbeiten beim Bauamt der Gemeindeverwaltung zu beantragen.
(3) Ausnahmen bilden hierbei Havarien. Der Antrag auf Sondernutzung ist unverz�glich nach Eintritt der 
Havarie zu beantragen.
(4) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gef�hrdung des Verkehrs oder eine Besch�digung der 
Stra�e oder die Gefahr einer solchen Besch�digung verbunden, so muss der Antrag Angaben dar�ber enthal-
ten, in welcher Weise den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes der 
Stra�e Rechnung getragen wird.
(5) Antr�ge �ber den Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen oder Ausnahmegenehmigungen sind zeitgleich 
beim Verkehrsamt als der Stra�enverkehrsbeh�rde zu stellen.

Ñ 5 Erlaubniserteilung, Erlaubnisnehmer
(1) Die Erteilung der Erlaubnis steht im pflichtgem��en Ermessen der Gemeinde. Die Erlaubnis wird auf 
Zeit oder auf Widerruf schriftlich erteilt und kann mit Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen) verse-
hen werden.
(2) Auf die Erteilung der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.
(3) Die Erlaubnis- und Genehmigungspflicht nach sonstigen Vorschriften wird durch die Sondernutzungser-
laubnis nicht ber�hrt.
(4) Havarien, St�rungen oder Sch�den, die bei der Aus�bung der Erlaubnis zur Sondernutzung auftreten, 
sind der Gemeindeverwaltung unverz�glich anzuzeigen.
(5) Soll die Sondernutzung �ber den genehmigten Zeitraum hinaus fortgesetzt werden, ist sp�testens eine 
Woche vor Ablauf der Erlaubnis ein erneuter Antrag zu stellen. Bei sp�terer Einreichung des Verl�ngerungs-
antrages wird eine zus�tzliche Geb�hr erhoben.
(6) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur f�r den Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjenige, 
welchem die Sondernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine �berlassung an Dritte, noch die Wahrneh-
mung durch Dritte, die nicht Erlaubnisnehmer sind, ist gestattet.

Ñ 6 Erlaubnisversagung
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. durch die Sondernutzung oder die H�ufung von Sondernutzungen eine nicht vertretbare Beeintr�ch-
tigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch die Erteilung von 
Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen werden kann,

2. wenn die Sondernutzung gegen andere Rechtsvorschriften verst��t.
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(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere der Sicher-
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs oder des Schutzes des �ffentlichen Verkehrgrundes oder anderer recht-
lich gesch�tzter Interessen, der Vorrang gegen�ber der Sondernutzung geb�hrt. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn
1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch die Inanspruchnahme privater Grundst�cke 

erreicht werden kann,
2. die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringerer Beeintr�chtigung des Gemeingebrauches erfolgen 

kann,
3. die Stra�e oder ihre Ausstattung durch die Art der Sondernutzung und/oder deren Folgen besch�digt 

werden kann und der Erlaubnisnehmer nicht hinreichend Gew�hr bietet, dass die Besch�digung auf seine 
Kosten unverz�glich behoben wird,

4. zu bef�rchten ist, dass durch die Sondernutzung andere Personen gef�hrdet oder in unzumutbarer Weise 
bel�stigt werden k�nnen oder eine Beeintr�chtigung vorhandener, ortsgebundener gewerblicher Nutzun-
gen zu bef�rchten ist.

(3) Die Sondernutzungserlaubnis kann auch versagt werden, wenn derjenige, welcher eine Erlaubnis nach � 
4 beantragt hat, Geb�hrenschuldner f�r zur�ckliegende und beendete Sondernutzungen ist.

Ñ 7 Pflichten des Erlaubnisnehmers
(1) Der Erlaubnisnehmer hat die Sondernutzungsanlagen so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den 
Anforderungen der Sicherheit und Ordnung, den anerkannten Regeln der Technik sowie der Verkehrssicher-
heit gen�gen. Auf Verlangen der zust�ndigen Beh�rde ist die Sondernutzungsanlage auf Kosten des Sonder-
nutzers zu �ndern.
(2) Die �ffentliche Ordnung darf durch die Sondernutzung nicht mehr als nach den Umst�nden unvermeidbar 
beeintr�chtigt werden. Der ungehinderte Zugang zum �ffentlichen Stra�enverkehr und zu allen der Versor-
gung und Entsorgung dienenden Einrichtungen sowie zu Stra�eneinl�ufen, Rinnsteinen, Kanalsch�chten und 
Absperrschiebern ist freizuhalten, soweit sich aus der erteilten Erlaubnis nichts anderes ergibt.
(3) Soweit Arbeiten auf und in der Stra�e erforderlich sind, sind diese so vorzunehmen, dass nachhaltige 
Sch�den am Stra�enk�rper und an den dort untergebrachten Anlagen, insbesondere an den Wasserablaufrin-
nen und den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie die �nderung ihrer Lage vermieden wird. Die Gemein-
de ist sp�testens 3 Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen.
(4) Der Erlaubnisnehmer ist zur Unterhaltung und Reinigung der durch seine Nutzung beeintr�chtigten �f-
fentlichen Verkehrsfl�chen verpflichtet. Die Gemeindeverwaltung kann die Unterhaltung und Reinigung auf 
Kosten des Sondernutzers veranlassen, wenn dieser seiner Verpflichtung nicht oder nicht ausreichend nach-
kommt.
(5) Erlischt die Sondernutzungserlaubnis, so hat der Erlaubnisnehmer die Sondernutzung einzustellen, alle 
von ihm erstellten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten Gegenst�nde unverz�glich zu ent-
fernen und den ordnungsgem��en Zustand der Stra�e wieder herzustellen. Abf�lle sind ordnungsgem�� zu 
entsorgen, Wertstoffe sind einer Verwertung zuzuf�hren.
(6) Der Erlaubnisnehmer hat die Beendigung, Verl�ngerungen, Erg�nzungen und Verschiebungen der Son-
dernutzung der Gemeindeverwaltung unverz�glich nach Veranlassung schriftlich anzuzeigen. Bei Beendi-
gung der Sondernutzung ist der urspr�ngliche Zustand der beanspruchten Verkehrsfl�chen wieder herzustel-
len.

Ñ 8 NichtausÄbung oder vorzeitige Beendigung der Sondernutzung
(1) Der Erlaubnisnehmer hat die Nichtaus�bung oder die vorzeitige Beendigung einer erlaubten Sondernut-
zung der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
(2) Wird die Anzeige unterlassen, so gilt die Sondernutzung erst dann als nicht ausge�bt oder beendet, wenn 
die Gemeinde Kenntnis von der Nichtaus�bung oder Beendigung erlangt hat.

Ñ 9 Haftung und Sicherheiten
(1) Der Erlaubnisnehmer haftet der Gemeinde als Tr�ger der Stra�enbaulast f�r Sch�den, die durch die Son-
dernutzung entstehen. Er hat die Gemeinde von allen Anspr�chen Dritter freizustellen bzw. der Gemeinde 
alle durch die Sondernutzung entstehenden Kosten zu ersetzen (� 18 Abs. 4 S�chsStrG).
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet der Gemeinde f�r die Verkehrssicherheit der angebrachten oder aufgestellten 
Sondernutzungsanlagen und Gegenst�nde. Wird durch die Sondernutzung der Stra�enk�rper besch�digt, so 
hat der Erlaubnisnehmer die Verkehrsfl�che sicher zu schlie�en und der Gemeinde die vorl�ufige Instandset-
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zung und die endg�ltige Wiederherstellung mit Angabe des Zeitpunktes, wann die Stra�e dem �ffentlichen 
Verkehr wieder uneingeschr�nkt zur Verf�gung steht, anzuzeigen.
�ber die endg�ltige Wiederherstellung wird ein Abnahmeprotokoll mit Vertretern der Gemeinde gefertigt. 
Der Erlaubnisnehmer haftet gegen�ber der Gemeinde als Tr�ger der Stra�enbaulast hinsichtlich verdeckter 
M�ngel der Wiederherstellung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik bis zum Ablauf einer 
Gew�hrleistungsfrist von 5 Jahren.
(3) Der Erlaubnisnehmer hat keinen Ersatzanspruch gegen�ber der Gemeinde bei Widerruf der Erlaubnis 
oder bei einer �nderung der tats�chlichen Beschaffenheit oder der rechtlichen Eigenschaften der genutzten 
�ffentlichen Verkehrsfl�chen, insbesondere bei Sperrungen, �nderungen, Umstufung oder Einziehung einer 
�ffentlichen Stra�e.
(4) Die Gemeinde haftet nicht f�r Sch�den an den Sondernutzungsanlagen oder -einrichtungen, es sei denn, 
ihr oder ihren Besch�ftigten f�llt Vorsatz oder grobe Fahrl�ssigkeit zur Last.
(5) Die Gemeinde kann den Erlaubnisnehmer verpflichten, zur Deckung des Haftpflichtrisikos vor der Inan-
spruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen und 
diese Versicherung f�r die Dauer der Sondernutzung aufrechtzuerhalten. Die Gemeinde kann die Hinterle-
gung einer Sicherheit zugunsten des betroffenen Stra�enbaulasttr�gers fordern, sofern diese es verlangt. Dem 
Stra�enbaulasttr�ger zus�tzlich durch die Sondernutzung entstehende Kosten hat der Erlaubnisnehmer auch 
zu ersetzen, wenn sie die hinterlegte Sicherheit �bersteigen.

Ñ 10 Erlaubnisfreie Sondernutzung, Ausnahmen
(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bed�rfen
1. die kurzfristige Zwischenlagerung (maximal 24 h) von Brennstoffen oder Baumaterial sowie Umzugsgut 

auf Gehwegen und Parkstreifen bei An- und Abfuhr in den F�llen, bei denen das Abladen nicht auf der 
Grundst�cksfl�che des Bestellers m�glich ist und die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gef�hrdet wer-
den,

2. das Aufstellen von Abfallbeh�ltern und -s�cken auf Gehwegen und Parkstreifen f�r den Zeitpunkt der 
regelm��igen Entleerung im Rahmen der �ffentlichen Abfuhr, jedoch nur ab einem Tag vor und bis ei-
nen Tag nach der Entleerung, sofern die Verkehrsteilnehmer nicht erheblich behindert oder gef�hrdet 
werden,

3. das Ausschm�cken von Stra�en- und H�userfronten f�r Feiern, Feste, Umz�ge und �hnliche Veranstal-
tungen zur Pflege des Brauchtums oder f�r kirchliche Prozessionen,

4. die Benutzung der Stra�e �ber den Gemeingebrauch hinaus innerhalb der geschlossenen Ortslage, soweit 
sie f�r Zwecke des Grundst�cks erforderlich sind und den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschlie�t 
oder erheblich beeintr�chtigt oder in den Stra�enk�rper eingreift (Stra�enanlieger gebrauch). Als Stra-
�enanliegergebrauch gilt insbesondere:
- Aufstellen von Bauger�sten und Containern bis zu drei Tage zwecks Instandhaltung der Geb�ude
- die Lagerung von zur Abholung bereitgestellten Altkleidern und Altpapier bei Stra�ensammlungen 

sowie das Aufstellen von M�llbeh�ltern und Sperrgut fr�hestens am Tag vor der angek�ndigten Ab-
fuhr.

(2) Sonstige nach �ffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen oder Bewilligungen bleiben 
unber�hrt.
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach Abs. 1 k�nnen eingeschr�nkt oder untersagt werden, wenn die Be-
lange des Stra�enbaus oder der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs dies erfordern.

Ñ 11 Erhebung von GebÄhren
(1) Die Geb�hr ist im Einzelfall nach Art und Ausma� der Einwirkung auf die Stra�e und den Gemein-
gebrauch sowie nach den wirtschaftlichen Interessen des Geb�hrenschuldners an der Sondernutzung zu be-
messen. Dies gilt auch, soweit das Geb�hrenverzeichnis einen Geb�hrenrahmen vorsieht, innerhalb dessen 
sich die Geb�hr nach den Ermessenskriterien des Geb�hrenrahmens bestimmt. Sondernutzungsgeb�hren 
werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne Erlaubnis ausge�bt wird.
(2) Im Fall der Antragstellung von Parteien im Vorfeld von Wahlen erm��igt sich die die Sondernutzungs-
geb�hr um die H�lfte.
(3) Die Geb�hren f�r Sondernutzungen werden in Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahress�tzen festgesetzt. 
Angefangene Tage, Wochen, Monate oder Jahre sowie angefangene Quadratmeter Sondernutzungsfl�che 
werden voll berechnet. Ergeben sich bei der Errechnung von Geb�hren nach dem Geb�hrenkatalog Betr�ge, 
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die geringer als die Mindestgeb�hr sind, so wird die Mindestgeb�hr erhoben. Die Geb�hren werden auf
halbe oder volle Eurobetr�ge gerundet.
(4) Geb�hrenfrei sind
1. Sondernutzungen, die dem gemeindlichen Interesse dienen oder zur Erf�llung von Aufgaben des �ber-

tragenen Wirkungskreises vorgenommen werden,
2. Sondernutzungen, die ausschlie�lich oder �berwiegend gemeinn�tzigen oder religi�sen Zwecken dienen,
3. Pflanzk�bel, sofern es sich nicht um Warenauslage oder abgrenzende Elemente einer Sondernutzungs-

fl�che handelt.
(5) F�r Sondernutzungen, die nicht im Geb�hrenverzeichnis enthalten sind, richtet sich die Geb�hr in sinn-
gem��er Anwendung nach Absatz 1 Satz 1. Sie richtet sich soweit als m�glich nach einer im Geb�hrenver-
zeichnis enthaltenen vergleichbaren Sondernutzung.

GebÄhrenkatalog
Die Geb�hren verstehen sich je angefangene sachliche oder zeitliche Bemessungseinheit. Unabh�ngig davon 
betr�gt die Mindestgeb�hr 5,00 € pro Sondernutzungserlaubnis.

Bemessungseinheit
Nr. Art

sachlich zeitlich
GebÄhr

1. Anbieten von Waren und Leistungen
1.1 Ortsfeste bauliche Anlage als Verkaufsstand, Kioske u. �., 

auch fahrbare Anlage mit festem Standort
10 m� Fl�che Monat

Jahr
8,00 €

80,00 €
1.2 Verkaufsst�nde oder Verkaufswagen ohne ortsfesten Standort m� Fl�che Tag

Woche
Monat
Jahr

2,00 €
8,00 €

12,00 €
50,00 €

1.3 Verkauf von Zeitschriften und Zeitungen aus Tragetaschen 
(Handverkauf von Presseerzeugnissen) oder Selbstbedienungs-
einrichtungen (Warenautomaten)

Verk�ufer 
oder Einrich-
tung

Tag
Monat
Jahr

2,00 €
15,00 €
50,00 €

1.4 Verkaufsst�nder, Auslagentische, Warenst�nder, W�hlk�rbe, 
die auf �ffentlichen Verkehrsfl�chen z. B. vor Ladengesch�f-
ten aufgestellt werden

m� Fl�che Tag
Woche
Monat
Jahr

2,50 €
5,00 €
7,50 €

20,00 €
1.5 Tische und Sitzgelegenheiten f�r gewerbliche Zwecke vor 

Gastst�tten, Gesch�ften, Kiosken oder anderen Handelseinrich-
tungen, die auf �ffentlichen Verkehrsfl�chen aufgestellt wer-
den

m� Fl�che Monat 1,00 €

2. Anlagen und Einrichtungen
2.1 Warenautomaten und Schauk�sten mit einer Ausladung von 

mehr als 0,20 m in den �ffentlichen Raum
St�ck Jahr 60,00 €

2.2 Fahrradst�nder mit Werbung u. �. Jahr 20,00 €
2.3 Trib�nen m� Fl�che Tag 5,00 €

3. Inanspruchnahme von Åffentlichen VerkehrsflÉchen infolge von BaumaÇnahmen
3.1 Einrichtungen jeder Art, wie Container f�r Baustelleneinrich-

tungen, Ger�ste, Arbeitswagen, Baumaschinen und Ger�te mit 
und ohne Bauzaun, Herstellung einer Baugrube einschlie�lich 
Baugrubenumschlie�ungen sowie Ablagerungen von Material 
und Gegenst�nden, Rohre, Masten und Leitungen �ber 24 
Stunden hinaus

m� Fl�che
Tag

Tag

Tag

bis 3. Monat
0,20 €

4. bis 6. Monat
0,40 €

�ber 6 Monate
0,80 €

Sondernutzung �ber den Genehmigungszeitraum hinaus ohne 
Antragstellung auf Verl�ngerung

m� Fl�che Tag 2,00 €

3.2 Aufstellung von Containern au�erhalb von Baustellen (f�r 
Bauschutt, Sperrm�ll, Abfall u. �.) nach Fl�che

m� Fl�che Tag

Tag

0,50 €
�ber 4 Wochen

1,00 €
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4. ÖbermÉÇige Benutzung von Åffentlichen VerkehrsflÉchen
4.1 Benutzung beschr�nkt �ffentlicher Stra�en gem�� � 3 Abs. 1 

Nr. 4b S�chsStrG �ber die Zweckbestimmung hinaus
Tag
Woche
Monat
Jahr

5,00 €
25,00 €
60,00 €

500,00 €
4.2 Benutzung f�r Veranstaltungen gem�� � 29 StVO Tag

Woche
30,00 €

200,00 €
5. Werbeanlagen

5.1 Werbeanlagen an Stra�en und anderen �ffentlichen Verkehrs-
fl�chen mit baulichen Anlagen verbunden oder vor�bergehend 
/ dauernd auf �ffentlichen Fl�chen angebrachte oder aufgestell-
te Werbeanlagen

m� Ansichts-
fl�che

Tag
Woche
Monat

2,00 €
10,00 €
20,00 €

vor�bergehend im �ffentlichen Raum (z. B. Lichtmasten) an-
gebrachte Werbeplakate max. bis A1

St�ck Tag 0,20 €

5.2 Ausstellungen oder Vorf�hrungen (Info-Mobile o. a.) Fl�che Tag 25,00 €
5.3 bewegliche Au�enwerbung mittels Plakattr�ger oder Werbe-

fahrzeug/Werbeanh�nger
Person
Fahrzeug

Tag 20,00 €

5.4 in den Luftraum �ber �ffentlichen Verkehrsfl�chen ragende 
Werbeanlagen (Uhren, Schauk�sten, Leuchtbuchstaben, 
Spruchb�nder u. �.)

Einrichtung

fest mit einer baulichen Anlage verbunden Jahr 50,00 €
vor�bergehend angebracht oder aufgestellt Woche 25,00 €

6. Sonstige Sondernutzung
6.1 Masten f�r Fahnen u. a. St�ck Jahr 50,00 €
6.2 �berbauungen, �berspannungen, �berbr�ckungen

mit Werbung m� Fl�che Woche 15,00 €
�berbr�ckungen m� Fl�che Woche 25,00 €
Kabelleitungen oberirdisch lfd. 1,0 m Woche 1,00 €

6.3 sonstige Sondernutzung, die keinem der angef�hrten Punkte 
zugeordnet werden kann

Tag
Monat
Jahr

0,25 bis 250,00 €
2,50 bis 500,00 €

25,00 bis 2.500,00 €
6.4 Geb�hr f�r nicht erlaubte, aber durchgef�hrte Sondernutzung Tag 1,00 bis 500,00 €

7. GebÄhrenfreiheit, GebÄhrenermÉÇigung, zusÉtzliche GebÄhren
7.1 Die Geb�hrens�tze gelten nicht, wenn die Gemeinde im Ein-

zelfall die Errichtung baulicher Anlagen aus gemeindegestalte-
rischen Gr�nden w�nscht und der Sondernutzungsberechtigte 
damit verbunden einen besonders hohen baulichen Aufwand 
hat. In diesem Fall wird unter Ber�cksichtigung des �ffentli-
chen Interesses im Verh�ltnis zu den Investitionen eine beson-
dere Geb�hr innerhalb des Geb�hrenrahmens festgelegt.

Alle Katego-
rien

Monat bis 250,00 €

7.2 Sondernutzungsgeb�hrenfrei bzw. erm��igt k�nnen im Einzelfall Fahnen, Masten, Triumphb�gen, Maib�ume, 
Ausstellungen, Warenanbietung u. �. anl�sslich von Festen oder Veranstaltungen von allgemeinem �ffentlichen 
Interesse sein.

7.3 Sondernutzungsgeb�hrenfrei sind Fahrzeuge des Betriebs- und Versorgungsdienstes bei Ausf�hrung desselben, 
sofern sie durch Gesetz mit Sonderrechten ausgestattet sind (M�llabfuhr, Postdienst, Rettungsfahrzeuge u. �.)

7.4 Zus�tzliche Geb�hren werden in den F�llen des � 5 Abs. 5 erhoben. Die zus�tzliche Geb�hr betr�gt 20 % der 
Geb�hr nach der vorstehenden Aufstellung.

7.5 Geb�hrenerm��igung oder –erlass k�nnen auf schriftlichen Antrag und Zustimmung des B�rgermeisters geneh-
migt werden.

Ñ 12 GebÄhrenschuldner
(1) Geb�hrenschuldner sind der Antragsteller, der Erlaubnisnehmer, derjenige der die Sondernutzung tat-
s�chlich aus�bt oder indessen Interesse die Sondernutzung ausge�bt wird.
(2) Bei einer Mehrheit von Geb�hrenpflichtigen haftet jeder als Gesamtschuldner.
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Ñ 13 Entstehung und Ende der GebÄhrenschuld
(1) Die Geb�hrenschuld entsteht
1. zu dem in der Sondernutzungserlaubnis genannten Beginn der Sondernutzung,
2. bei unerlaubter Sondernutzung mit dem Beginn der Sondernutzung.
F�r Sondernutzung �ber einen unbefristeten Zeitraum entsteht die Geb�hr f�r das laufende Kalenderjahr mit 
Erteilung der Erlaubnis, f�r die folgenden Kalenderjahre mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres. 
(2) Die Geb�hrenschuld endet
1. mit dem Ablauf oder dem Widerruf der Sondernutzungserlaubnis,
2. in den F�llen des � 8 Abs. 1 und 2 an dem Tag, an welchem die Gemeinde von der Nichtaus�bung oder 

der vorzeitigen Beendigung der Sondernutzung Kenntnis erlangt hat,
3. im Falle der unerlaubten Sondernutzung mit dem Zeitpunkt der tats�chlichen Beendigung der Sonder-

nutzung.
(3) Die Geb�hren werden durch Geb�hrenbescheid festgesetzt. Sie werden in den F�llen des � 13 Abs. 1 mit 
Bekanntgabe des Bescheides f�llig.
(4) Bei Nichtbezahlung der Geb�hren trotz F�lligkeit erfolgt deren Beitreibung auf der Grundlage des S�ch-
sischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der jeweils g�ltigen Fassung. Bei versp�teter Zahlung werden 
S�umniszuschl�ge erhoben.

Ñ 14 GebÄhrenerstattung
(1) Wird von einer Sondernutzungserlaubnis kein Gebrauch gemacht, so k�nnen bereits gezahlte Sondernut-
zungsgeb�hren auf Antrag des Erlaubnisnehmers nach Ma�gabe der Abs. 3 und 4 erstattet werden. Der An-
trag ist sp�testens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Sondernutzungserlaubnis bei der Ge-
meinde schriftlich zu stellen.
(2) Der Erlaubnisnehmer hat die Nichtinanspruchnahme einer Sondernutzungserlaubnis nachzuweisen. Der 
zu erstattende Betrag bemisst sich nach dem Zeitraum, um den sich die Sondernutzung verk�rzt und nach der 
Fl�che, die widererwartend nicht in Anspruch genommen wurde. Die Gemeinde ist berechtigt, eine ange-
messene Geb�hr zur Deckung ihres Verwaltungsaufwandes zu verlangen.
(3) Angefangene Monate werden bei der Erstattung nicht ber�cksichtigt. Betr�ge unter 5,00 € werden nicht 
erstattet.

Ñ 15 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in � 52 Abs. 1 Nr. 3 bis 9 S�chsStrG oder in � 23 FStrG bezeichneten 
Tatbest�nde erf�llt, also insbesondere

1. entgegen gesetzlichen Vorschriften eine Stra�e ohne Erlaubnis �ber den Gemeingebrauch hinaus be-
nutzt,

2. einer erteilten vollziehbaren Auflage f�r die Erlaubnis nicht nachkommt,
3. eine Anlage nicht vorschriftsm��ig errichtet, erh�lt oder �ndert,
4. Autowracks oder andere Gegenst�nde verbotswidrig im �ffentlichen Verkehrsraum abstellt.

(2) Diese Ordnungswidrigkeiten k�nnen nach � 52 Abs. 2 S�chsStrG mit einer Geldbu�e bis zu 500,00 €, in 
bestimmten F�llen sogar mit bis zu 5.000,00 € geahndet werden.

Ñ 16 BilligkeitsmaÇnahmen und sonstige Kosten
(1) F�r die Billigkeitsma�nahmen Stundung, Niederschlagung, Erlass gelten die �� 222, 227, 234 Abs. 1 und 
2, 238 und 261 der Abgabenordnung entsprechend.
(2) Kosten, die der Gemeinde durch die Sondernutzung zus�tzlich entstehen, hat der Geb�hrenpflichtige 
nach � 12 dieser Satzung zu tragen.

Ñ 17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt der Gemeinde Ottendorf-Okrilla in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Sondernutzungssatzung Beschluss-Nr. GR 005/2010 vom 25.01.2010 au�er 
Kraft.
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